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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Ortschaftsrat Bitterfeld 

 

Beschlussantrag Nr. : 204-2011                                                               23.09.2011 
  
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
Einreicher: Ortsbürgermeister
Federführende Stelle ist: SB Kulturmanagement/Jugend

 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Bitterfeld 05.10.2011    
  
   
Beschlussgegenstand: 
Zweckgebundene Übertragung nicht verbrauchter Brauchtumsmittel  in das Jahr 2012. 
 
Antragsinhalt: 
Der Ortschaftsrat beschließt die beim diesjährigen Hafenfest nicht in Anspruch genommenen  Brauchtums-
mittel in Höhe von 17.975,94  € in das Jahr 2012 zu übertragen. Die finanziellen Mittel sollen auf einem 
Verwahrkonto  angespart und zweckgebunden zur Ausgestaltung künftiger Hafenfeste verwendet werden. 
 
 
Begründung: 
Im Jahre 2011 waren die Einnahmen, vor allem bedingt durch eine hohe Besucherzahl, sehr gut. Da der Be-
sucherstrom u.a. auch von den Witterungsbedingungen abhängig ist, kann dieser Einnahmeposten nicht 
automatisch fortgeschrieben werden. Andererseits wird auch das Einwerben von Sponsoringmitteln immer 
schwieriger. Um auch künftig die Durchführung des Hafenfestes in hoher Qualität zu sichern, soll eine Art 
„Schlechtwetterreserve“ angespart werden. 
Die Möglichkeit der Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Folgejahr ist durch die Satzung nicht 
ausgeschlossen. 
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
Nach Gebietsänderungsvertrag stehen für das örtliche Brauchtum je Einwohner jährlich 7,50 € zur 
Verfügung. Im Jahre 2011 sind dies 113.500 €.  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst? 
Keine 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern? Keine 
b) aufzuheben? Keine 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: Keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben): Planmäßiger Zuschuss zum Hafenfest 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: Brauchtumsmittel  

 
             
Unterschrift des Einreichers 


